
Anmeldung zum KOMPAKTSEMINAR "Bekannter Versender" (BV)

in Kooperation mit unserem Partner EUWISA

Persönliche Angaben:

Firma

Anrede

Vorname

Nachname

Straße

PLZ,Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Folgende Seminarinhalte erwarten Sie:

•	 Hintergrund und Erläuterungen zur VO (EG) 300/2008 und VO (EU) 185/2010

•	 Grundlagen eines Luftfrachtsicherheitsplans und der Unternehmenssicherheit

•	 Das Antragsverfahren beim Luftfahrtbundesamt

•	 Zusammenspiel AEO S/F und Bekannter Versender sowie Exkurs ISO 28000

•	 Konsequenzen für Unternehmen, die nicht "BV" gem. den neuen EU-VO werden

•	 Skizzierung der nächsten notwendigen Schritte

•	 Fragen und Diskussion mit den Teilnehmern

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Dokument per Fax an 05 71 / 8 28 23-23.

Die Teilnahme an unserem KOMPAKTSEMINAR  (9.00 - ca. 12.00 Uhr) kostet Sie pro Teilnehmer
nur 195,-- Euro (zzgl. MwSt.)

28. 06. 2012

(Nach Erhalt Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend ein Bestätigungsschreiben)

Seit dem Inkrafttreten der EU-Verordnungen begleiten unsere Experten Unternehmen auf ihrem 

Weg zum"Bekannten Versender". Resultierend aus den gemachten Erfahrungen haben wir zwei 

verschiedene BERATUNGSPAKETE geschnürt. Wir unterstützen Sie professionell und indi-
viduell "vor Ort", damit Sie für Ihre Firma schnellstmöglich den begehrten Status erhalten !

Ja, wir interessieren uns für Ihr Angebot und wünschen Ihre Preis-/Leistungsofferte.

Ja, ich nehme teil – am Seminar in 59494 Soest am

Weitere Teilnehmer für das SEMINAR (Name/Vorname)



Um „Bekannter Versender“ zu sein, reichte es bis zum 29.04.2010 aus, die sogenannte „Sicherheitserklä-
rung“ bei seinen Speditionspartnern zu unterschreiben – zuletzt mit einer Gültigkeit von bis zu 3 Jahre 
nach Inkrafttreten der neuen EU-VO.
  

Achtung: Seit dem 29.04.2010 gelten neue Vorschriften – es können keine neuen Sicherheitserklärungen 
mehr gezeichnet werden!

Welche Konsequenzen hat es u. a. für Ihr Unternehmen, wenn Sie nicht mehr „Bekannter Versender“ 
sind? 

Antwort:  Bei jeder neuen Luftfrachtlieferung muss dann eine kostenintensive, externe Sicherheitskon-
trolle Ihrer Luftfrachtsendung durchgeführt werden (z. B. durch Röntgen am Flughafen oder bei Ihrem 
Spediteur) und Sie haben mit längeren Lieferungsverzögerungen zu rechnen. Zusätzlich fallen eventuell 
Lagergebühren an. Bei einem höheren Luftfrachtvolumen (Anzahl der Lieferungen; Tonnage; Sperrigkeit) 
bzw. zeitkritischen oder besonders sensiblen Warenlieferungen ist es sinnvoll, die Zulassung zu bean-
tragen.

So werden Sie „Bekannter Versender“:
	 1.		 Antrag beim LBA auf „Zulassung zum Bekannten Versender“ stellen
	 2.		 „Leitlinien“ vom LBA beantragen
	 3.		 Gemäß den „Leitlinien“ ein Sicherheitsprogramm ausarbeiten
	 4.		 „Luftsicherheitsbeauftragte“ müssen durch einen vom LBA zugelassenen Trainer ausgebildet
			   werden
	 5.		 Eigenes Personal, das mit Ihrer Luftfracht zu tun hat, muss geschult werden

Hinweis: Der Zulassungsprozess mag auf den ersten Blick zwar zeit- und kostenintensiv sein, mittel-/
langfristig überwiegen aber eindeutig die Vorteile – in jeder Hinsicht!

Sie fragen sich „Muss ich mich umgehend mit dem Thema beschäftigen?“

Antwort: Ja, denn das Luftfahrtbundesamt geht von ca. 50.000 potentiellen „Bekannten Versendern“ in 
Deutschland aus und empfiehlt eine zeitnahe Einreichung, damit es nicht zu einem Antragsstau kommt. 
Bedenken Sie bitte dabei, dass bei jedem Antragsteller auch noch eine „vor  Ort Besichtigung“ erfolgen 
muss!

Zusätzliche Beratung und Unterstützung bei den Antragsprozessen ist empfehlenswert.
Wir haben den kompetenten Partner an unserer Seite und informieren Sie auf einem 3-stündigen 
KOMPAKTSEMINAR in kleiner Runde (max. 15 Teilnehmer). 		        

Gerne bieten wir Ihnen auch eine Begleitung auf dem Weg zum „Bekannten Versender“ an – im 
Rahmen eines „WORKSHOP bei Ihnen vor Ort“ oder eines „PAUSCHALPAKETS“ (bei Förderfähigkeit des 
Unternehmens können wir für Sie Fördermittel in Höhe von bis zu €  1.500,– beim BAFA beantragen).
	 									            

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie . . . 

❍   

❍   

❍   

❍   

Minden: 	 Tel. 0571 / 82823-0	 Frankfurt: 	 Tel. 069 / 972025-97 + 98
Leipzig:	 Tel. 0341 / 26145-10	 Hamburg: 	 Tel. 040 / 303805-33
http://www.koehler-verlag.de 	 Email: info@koehler-verlag.de

Sie versenden Waren per LUFTFRACHT?
Dann ist Ihr Unternehmen von folgenden EU-Verordnungen direkt betroffen!
VO (EG) 300/2008 sowie VO (EU) 185/2010 und deren Änderungs-VO

Und darum geht es in den neuen EU-Verordnungen:
Status  „Bekannter Versender“ - Stichwort  „Sichere Lieferkette“–
neues Zulassungsverfahren über das Luftfahrtbundesamt (LBA)!

Wichtige Fakten und Fragen, die sich für Sie aus den geänderten Veröffentlichungen ergeben:


	Luftfracht RS
	Luftfracht VS

